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Nachdem die Abnahme der Arbeiten zum Neubau 
der Totenkapelle am 16. Januar 2013 erfolgt war, 
konnten die Vertreter der Gemeinde gemeinsam 
mit den Verantwortlichen der Kirchenfabrik und 
der Pfarre Nidrum am 17. März 2013 der Bevölke-
rung ihre neue Totenkapelle einweihen. 
In seiner Rede erinnerte Bürgermeister Emil DAN-
NEMARK daran, dass die ersten Überlegungen 
zum Bau einer Totenkapelle in Nidrum auf das 
Jahr 1998 zurückgingen. 
Die Standortfrage mit der Integration des neuen 
Gebäudes ins nahe Umfeld der Pfarrkirche und 
des Pfarrhauses waren nicht ganz unkompliziert. 
Letztendlich war auch das Einhalten eines gewis-
sen Kostenrahmens eine Vorgabe, die es galt zu 
beachten.
So waren am Ende alle froh, dass der gesteckte 
Rahmen von 250.000 €, trotz verschiedener Mehr-
arbeiten, eingehalten werden konnte.
Der Dank des Bürgermeisters galt somit, neben 
den ausführenden Unternehmen und Architekt 
Johann BOEMER, auch allen Vertretern der Pfarre 
und des Kirchenfabrikrates von Nidrum, die zum 
guten Gelingen der Baustelle beigetragen haben.
Pastor Hermann BROUWERS konnte vor zahlrei-
chen Gästen und Pfarrangehörigen die neue To-
tenkapelle von Nidrum einsegnen..
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4. Verantwortungsbewusster Umgang mit dem Trinkwasser 
Der neue Wasserpreis ab Januar 2013

5. Ein Neuer Sozialhilferat 
trat am 1. März 2013 an 3. Die Wasserversorgung

Kleinere Mengen an Erde und/oder Bauschutt können immer noch im 
ehemaligen Steinbruch „Zosterbach“ in Nidrum angefüllt werden. 
Da sich der alte Steinbruch so langsam füllt, wird es in absehbarer Zeit 
wohl nicht mehr möglich sein auf diesen Standort zurückzugreifen. Es 
sei darauf hingewiesen, dass kleinere Mengen Bauschutt immer noch 
im Altstoffdepot angefahren werden können.

Aushuberde kann aber auch, selbst in größerem Umfange, auf Grund-
stücken der Gemeinde im Bereich „Zur Domäne-Schwarzenbach“ in 
Bütgenbach, im Rahmen der hierfür geltenden Genehmigung zu 
Bodenreliefveränderungen, angefüllt werden. Hier gelten besondere 
Bedingungen was den Zugang zum Gelände angeht. 

In jedem Falle sollten sich die interessierten Bürger vor Inanspruch-
nahme einer der Abladestellen mit den Diensten der Gemeindever-
waltung (Dienst „Öffentliche Arbeiten“) in Verbindungen setzen, um 
Zugang zu erhalten.

Für den alten Steinbruch Nidrum „Zosterbach“ 
gelten folgende Bedingungen :

	 •		 Erklärungsformular	auszufüllen,	sowie	die	festgelegte	Kaution		
  über 100,00 Euro beim Gemeindeeinnehmer hinterlegen;
	 •		 Das	Abladen	einer	Menge	bis	zu	0,5	m³	ist	kostenlos;
	 •		 Zwischen	1	und	5	m³	beträgt	die	Gebühr	2,50	€/m³;
	 •		 für	 jeden	 weiteren	 Kubikmeter	 ist	 ein	 Zuschlag	 von	 7,50	 €	 
  zu entrichten.

Für die Grundstücke „Domäne-Schwarzenbach“ 
gelten folgende Bedingungen:

	 •		 Die	 Ablagerung	 von	 größeren	 Mengen	 muss	 vorher	 vom	 
  Gemeindekollegium genehmigt werden, ggf. unter gewissen   
  Sonderbedingungen (Einschränkungen bei extrem schlechtem  
  Wetter oder für gewisse Fahrzeuge, um starken Verschmutz- 
  ungen entgegen zu treten, usw. ..);
	 •		 Erklärungsformular	auszufüllen,	sowie	die	festgelegte	Kautions- 
  beträge über 100,00 € und ggf. 130,00 €, um einen Schlüssel zu  
  erhalten, beim Gemeindeeinnehmer hinterlegen;
	 •		 Die	Gebühren	für	Ladungen	belaufen	sich	auf	:	20,00	€	für	einen	 
  Zwei-Achser-Lkw und 25,00 € für einen Drei-Achser-Lkw, einen  
  Muldenkipper bzw. Dumper und einen Traktor mit Kipper;
	 •		 Ggf.	 muss	 Mutterboden	 vom	 Antragsteller	 an	 Ort	 und	 Stelle	 
  abgetragen und zwischen gelagert werden. Auch kann es  
  vorkommen, dass bei größeren Mengen das angelieferte  
  Erdreich planiert werden muss;
	 •		 Bei	 starken	 Verunreinigungen	 sind	 Zufahrtswege	 durch	 den	 
  Antragsteller zu reinigen;
	 •		 das	 Gemeindekollegium	 hat	 zuletzt	 entschieden,	 dass	 die	 
  Abfahrt von der Erdabladestelle über den Forstweg zur Straße  
  Bütgenbach - Wirtzfeld zu erfolgen hat, und dass bei schlechter  
  Witterung der Zugang zu den Grundstücken nicht erlaubt wird.

2. Wo kann Bauschutt und Erde angefüllt werden?

Ab dem 1. Januar 2013 gelten in der Ge-
meinde folgende Tarife :

•	 für	 die	 Wasserlieferung	 aus	 dem	 Ge-
meindewasserleitungsnetz wurde der 
TKV anhand der vorgegebenen Berech-
nung	auf	2,1224	€/m³,	zzgl.	MwSt.	 ,	 fest-
gelegt.
•	 der	 TKAR	wurde	 für	 alle	 Abnehmer	 in	
der gesamten Wallonischen Region auf 
1,565	€/m³,	zzgl.	MwSt.,	festgelegt.

Die Berechnung beinhaltet : 
•	 Die	Wasserrechnung	 enthält	 eine	 Jah-
resgrundgebühr von (20 x TKV) + (30 x 
TKAR)
•	Den eigentlichen Verbrauch , nämlich:
Tranche 1 :  0-30 m3 (0,5 x TKV) 
Tranche 2 :  31-5000 m3 (TKV + TKAR)
Tranche 3 :  mehr als 5001 m3 
 (0,9 x TKV) + TKAR)

Am vergangenen 1. März wurden die Mitglieder des neuen Sozialhilferates vereidigt und 
traten ihr Amt für die kommenden sechs Jahre an. Auf dem Foto erkennt man die Mitglieder 
des Sozialhilferates mit ihrem neuen Präsident, Erwin FRANZEN.

Vernetzung der Ortschaften 
Elsenborn und Berg mit der 
TWA  Elsenborn.
Nachdem die Trinkwasseraufbereitungs-
anlage in Elsenborn seit Juni 2012 die 
Ortschaft Weywertz und seit einigen Mo-
naten auch Nidrum mit aufbereitetem 
Wasser versorgt, hat der Gemeinderat am 
21. November 2012 das Vorprojekt Studi-
enbüros BERG & Partner zur Vernetzung 
der Ortschaften Elsenborn und Berg mit 
der Trinkwasseraufbereitungsanlage El-
senborn und dem damit verbundenen 
Bau von Zufuhrleitungen angenommen. 
Die geschätzten Kosten dieser Arbeiten 
belaufen sich auf insgesamt 300.000,00 
€ für den Anschluss der Ortschaft Elsen-
born und auf 150.000,00 € für den An-
schluss der Ortschaft Berg. Das endgül-
tige Projekt wird der Gemeinde in Kürze 
vorliegen und die Arbeiten sollen aller 
Voraussicht nach noch in diesem Jahr in 
Angriff genommen werden.

Die dreimonatlichen Zwischenrechnungen 
werden den Verbrauchern im April, Juni und 
September zugestellt.

Um Ihnen die Zahlung dieser Rechnun-
gen zu vereinfachen, empfehlen wir Ihnen 
bei Ihrem Geldinstitut eine Domizilierung 
zu beantragen (Domizilierungsnummer 
00.001.244.667).

Zum Jahresende erhalten Sie eine Endab-
rechnung. Sollte diese einen Überschuss er-
geben, wird er Ihnen erstattet.

Die Wasseruhr :
Um Ihnen spätere Unannehmlichkeiten zu 
vermeiden und in Anbetracht der strengen 
Frostperiode, möchten wir Sie darum bitten 
den Zustand Ihrer Wasseruhr bzw. der Was-
serleitung regelmäßig zu überprüfen. Falls 
Sie ein Problem (Wasseruhr defekt, …) fest-

Studien zur Wassergewinnung
Seit 2010 laufen zahlreiche Studien zur Was-
sergewinnung auf dem Gebiet der Gemeinde. 
Diese sollen es ermöglichen zu bestimmen, 
ob weitere, kostenintensive Investitionen in 
bestimmte Trinkwasserschutzzonen (etwa 
in Nidrum, in Elsenborn oder auch in Berg) 
erfolgen können oder ob die Erschließung 
neuer Wasservorkommnisse nicht sinnvoller 
sein könnte.

So wurde seinerzeit das Fachunternehmen 
SGS Belgium SA in Gembloux mit den anfal-
lenden Studien zur Wassergewinnung beauf-
tragt.

Anhand verschiedener Untersuchungen und 
Ortsbesichtigungen konnten 5 potentielle 
Standorte zur Wassergewinnung ausge-
macht werden und auf Grundlage der ein-
zelnen Standortanalysen wurde der Bereich 
„Rurbusch-Regenberg“ als potentiell interes-
santester Standort für künftige Brunnenboh-
rungen festgelegt.

stellen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt 
mit der Gemeindeverwaltung auf.

Der Verbraucher ist verpflichtet die vom Ver-
teiler installierte Anlage in gutem Zustand zu 
bewahren.

Bei Beschädigung der Plombe an der Wasser-
uhr oder bei unerlaubtem Entfernen der Was-
seruhr ist unmittelbar ein Betrag in Höhe von 
125,00 € fällig.

Mittlerweile liegen die erforderlichen Umwelt-
genehmigungen zu Bohrungen vor. Auch wur-
de das Unternehmen SA MOORS-ECOFORAGE 
in Marche-en-Famenne beauftragt gewisse Tie-
fenbohrungen im Umfange von rund 65.000,00 
€ in die Wege zu leiten. 
Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Mai 
2013 andauern. Im Anschluss an die Bohrun-
gen werden Pumpversuche durchgeführt, um 
die genaue Ergiebigkeit der neuen Bohrungen 
zu kennen. Sollte die Ergiebigkeit ausreichen 
um andere Standorte zu ergänzen oder gar zu 
ersetzen, so würden anschließend die erfor-
derlichen Netzerweiterungen geplant und zur 
Ausführung gebracht.

In diesem Zusammenhang sei nochmals daran erinnert, dass sich die Preisstruktur der 
Wassergebühren wie folgt zusammensetzt:
TKV = der tatsächliche Kostenpreis für die Versorgung und der TKAR = der tatsächlicher Kostenpreis für die Abwasser-Reinigung.

Stehend von links nach rechts : Edgar FINK, Doris BODEUX-WILLEMS, Caroline KNOTT, Gerd SCHMITZ, Marylin SIMON, Bianca 
JOST, Präsident Erwin FRANZEN und Sekretär Manfred GILLESSEN.
Sitzend von links nach rechts: Marliese RITTER-ARGEMBEAUX und Erika HECK

ÖffentlIches 
sozIalhIlfezentrum
Verwaltung:

ÖFFNUNGSZEITEN:
Montags bis freitags von 9.00 bis 12.00 Uhr 
und nach Vereinbarung.

Präsident:
Erwin FRANZEN
Zum Walkerstal 43
4750 BÜTGENBACH  
Tel.: 080/44.57.16
Handy: 0494/81.17.65

Sekretär :
Manfred GILLESSEN 
080/440078
manfred.gillessen@butgenbach.be

Einnehmer :
Reiner LANGER
080/440077
reiner.langer@butgenbach.be

Sozialassistentinnen:
Jacqueline FEYEN 
080/440090
jacqueline.feyen@butgenbach.be
 
Petra DROSSON
080/440091
petra.drosson@butgenbach.be

Verwaltung: oshz@butgenbach.be

Sylvia FICKERS
080/440093 
sylvia.fickers@butgenbach.be
 
Marga LEYENS 
080/440093
marga.leyens@butgenbach.be
 
Marina REUTER
080/440099
marina.reuter@butgenbach.be
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7. Hinweise  und Informationen

„Demnächst ist es wieder so weit. Eine große 
Anzahl Pfadfinderinnen und Pfadfinder be-
reiten sich auf das diesjährige Sommerlager 
vor. Wenn man bedenkt, dass ca. 150.000 Mit-
glieder auf Lager fahren, besteht eine große 
Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Gruppe 
aus den fünf belgischen Verbänden in Ihrer 
Gemeinde aufhalten wird.
Das Lager ist für unsere Mitglieder einer der 
wichtigsten Momente bei den Pfadfindern. 
Es fördert die Selbstständigkeit und das Ver-
antwortungsbewusstsein der Jugendlichen. 
Tausende von freiwilligen Leitern und Lei-
terinnen treffen zurzeit die letzten Vorberei-
tungen für ein unvergessliches Lager.

Zahlreiche Gemeinden erleichtern jetzt 
schon die Lager der Jugendbewegungen 
mit der Ausgabe einer Informationsbroschü-

Seit geraumer Zeit wird auch in unserer Ge-
meinde eine Sammlung von landwirtschaft-
lichem Plastik organsiert. Die nicht bezu-
schussten Kosten, die den Höchstbetrag von 
1.500 € überschreiten, werden dabei voll-
ständig von der Gemeinde getragen.
Von Vorteil ist bei dieser Dienstleistung, dass 
sie dem Bedarf der Landwirte entspricht und 
einen wichtigen Beitrag zu einer sauberen 
Umwelt leistet, indem Plastik nicht mehr wild 
in der Natur entsorgt wird. Natürlich müssen 
die Landwirte bestimmte Vorgaben erfüllen, 
wenn sie ihren landwirtschaftlichen Plastik 
im Containerpark abgeben.
Seit der Einführung dieser Sammlung steigen 
die Mengen kontinuierlich. Alle Gemeinden 
des Sektors der Interkommunalen AIVE (frü-
her IDELUX) nehmen an dieser Aktion teil.
In der Praxis wird diese Sammlung zwei Mal 
durchgeführt und zwar in diesem Jahr aus-
gangs des Winters im März und dann noch 
einmal im Mai (am 21. und 22.05.2013).  Die 
Landwirte werden aufgefordert, ihren land-
wirtschaftlichen Plastik zu den Container-
parks zu bringen. Auch Kordeln können dann 
abgegeben werden. Zudem können die 
Landwirte, die sich der Sammlung gefähr-
licher infektiöser Abfälle B2 (in erster Linie 
tierärztliche Abfälle) angeschlossen haben, 
diese gegen Bezahlung in den speziell hier-
für zur Verfügung gestellten Behältern im 
Containerpark abgeben. 

re oder mit dem Besuch eines Beamten vor 
Ort, um die wichtigsten Informationen zu ge-
ben. Auf der gemeinsamen Internetseite der 
fünf belgischen Pfadfinderverbände www.
scouts.be und auf der Seite des Ministers für 
lokale Behörden können Sie die Lagercharta 
in Französisch oder Flämisch runterladen. 
Dieses Dokument ist das Ergebnis einer 
Zusammenarbeit mit dem Minister der lo-
kalen Behörden, der französischsprachigen 
Jugendbewegungen sowie der Gemein-
de- und Städtevereinigungen der Wallonie, 
www.uvcw.be.
Gemeinsam können wir darauf hinarbeiten, 
dass die Lagerzeit für unsere Mitglieder, wie 
auch für die Anwohner eine unvergessene 
und positive Erfahrung bleibt.“

Die Weiterverarbeitung
Der Plastik wird von den Containerparks zur Sammelstelle der AIVE nach Tenneville gebracht 
und dort in die Plastikfraktionen „Stretch-Folien“ und Siloplanen mit einem Greiferkran sortiert. 
Bei der Firma SOREPLASTIC, die direkt neben den Anlagen der Interkommunalen angesiedelt 
ist, werden diese Plastiksorten weiter verarbeitet. Nach verschiedenen Wasch- und Häcksel-
etappen wird der Plastik dort in Kunststoffgranulat umgewandelt. Dieses dient wieder als Roh-
stoff für die Produktion von neuen Kunststoffprodukten. 

Kosten dieser Wiederverwertung pro Tonne
 - Information/Sensibilisierung :  1,97 € 
 - Sammlung : 29,88 €
 - Sortierung/Transport: 67,46 €
 - Einnahmen durch die Wiederverwertung : - 42,28 €
 __________________________________________________________
 - Unkosten insgesamt im Jahr 2012 : 57,03 €

Kosten für die Gemeinde: 57,03 € x 31,820 Tonnen : 1.814,70 €
Abzüglich Zuschuss der Wallonischen Region - 1.500,00 €
__________________________________________________________________
Bleibt zulasten der Gemeinde (wird auf den Müllpreis gerechnet) 314,70 €.

Kontakte der Pfadfinderbünde:
Scouts en Gidsen Vlaanderen
03/231.16.20
www.scoutsengidsenvlaanderen.be 
 
Les Scouts – Fédération des Scouts
Baden-Powell de Belgique
02/508.12.00  – www.lesscouts.be 

Guides Catholiques de Belgique
02/538.40.70 - www.guides.be 

FOS Open Scouting
09/245.45.86 - www.fos.be 

Scouts et Guides Pluralistes
02/539.23.19 - www.sgp.be 

6. Die Feuerwehr erinnert daran
Hinweise zu  
Brandschutzvorkehrungen 

Die zuständige Feuerwehr von Büllingen 
möchte der Bevölkerung gerne Empfehlun-
gen in Bezug auf den Brandschutz machen. 
Es wird immer wieder über die Gefahren bei 
dem Löschen von Bränden gesprochen, die 
von Energiegewinnungsanlagen ausgehen 
können. Hier einige Hinweise :  

Bei Passivhäusern
Empfehlungen : 
	 •		 Frühe	Branderkennung	in	der	 
  Brandentwicklungsphase durch   
  Brandmeldeanlagen.
	 •		 Errichten	von	Brandschutzriegel.
	 •	 Lüftungsanlagen	an	der	Brand- 
  meldeanlage koppeln und mit   
  Klappen versehen. Hinweise an die 
  zuständigen Feuerwehrdienste   
  seitens des Bauherrn weiterleiten.
 
Für die Feuerwehren gilt zu prüfen, ob die 
moderne Bauweise das Auftreten der der 
Brandphänomene wie Flashover, Rollover 
und Backdraft begünstigt. Diese Phänome-
ne können natürlich auch bei Wohnungen 
der traditionellen Bauweise auftreten. Dann 
soll über Maßnahmen zur Vorgehensweise 
im Schadensfall überlegt werden, entspre-
chende Einsatzmittel, wie Wärmebildkame-
ra, Fog Nail und Cobra einzusetzen.
 
Schlussfolgerung :
Seitens verschiedener Universitäten aus 
Belgien, Deutschland und Österreich sind 
Studien in Bearbeitung, die die Risiken von 
Passivhäusern analysieren. Bisher wurden 
noch keine Erfahrungsberichte bei Bränden 
mit Passivhäusern, weder aus Österreich, 
noch Deutschland und Belgien bekannt.
Es sei bemerkt, dass auch Gebäude der 
traditionellen Bauweise über eine hohe 
Wärmedämmung und eine Doppel- oder 
Dreifachverglasung verfügen können, ohne 
dabei in die Rubrik Niedrigenergie oder 
Passivhaus zu fallen.

Bei Anlagen zur Gewinnung 
von Sonnenenergie:
Solar-Panels dienen der Aufbereitung von 
Warmwasser während die Photovoltaik-
Panels der Gewinnung von Strom dienen. 
Die Solar-Panels gehen zu einer Solarpum-
pe und von dort aus zu einem Warmwasser-
boiler, dann zur Heizung.
Die Temperatur zu den Solar-Panels kann 
150° C überschreiten. Photovoltaikanlagen 
bestehen aus Photovoltaikmodulen, die auf 
Dächern oder anderenorts um die Gebäude 
montiert werden.
Bei den auf Dächern und an Fassaden instal-
lierten Panels unterscheidet man zwischen 
verschiedenen Dachschrägen und Fassa-
denelementen, die bei Feuerwehreinsät-
zen nicht gerade irrelevant sind. Jedes Mo-
dul hat ein Gewicht zwischen 10 und 11 Kg 
pro m², was eine zusätzliche Dachlast mit 
sich bringt.

Die Module oder Panels werden auf dem Dach 
mittels Abstandhalter befestigt. Diese Halte-
rungen sind aus Dural (Alu/ Kupfer/ Magnesi-
um), aber in der Regel aus Aluminiumprofil. Hier 
liegt ein Schmelzpunkt bei 600°C vor.
Man unterscheidet bei den Modulen zwischen 
Dünnschichtmodulen, Multikristallines-Modu-
len und Laminatmodulen.

Bestandteile der Photovoltaik-Module:
Glas, Silizium, Kupfer-Indium-Diselenid (CIS), 
Cadmium-Tellurid (Cd-Te), Metalle, Gießharz, 
Ethylen, Vinyl Acetat, Silikon, versch. Kunststof-
fe, Folienverbünde, Metallrahmen zur Stabilität 
und zum Schutz der Glaskanten. Diese Modu-
le werden miteinander verbunden zu einem 
String, eine + Leitung (positive Leitung) und 
eine – Leitung (negative Leitung) . Es entsteht 
eine Verkabelung, die entscheidend ist. Eine 
sorgfältige, saubere Verkabelung ist für die 
Feuerwehrleute von großer Bedeutung !

Leider gibt es keine einheitliche Verlegart, kei-
ne einheitliche Farbkennzeichnung, und keine 
einheitlichen Steckertypen. Die Verkabelung 
wird zum Wechselrichter verlegt, wo die Gleich-
spannung in Wechselspannung 220 V oder 400 
V umgewandelt wird. Es bestehen verschiede-
ne Wechselrichter, die je nach Hersteller unter-
schiedlich sind, mit Freischalter und ohne.
Hier liegt dann eine Gleichspannung von 800 V 
bis 1000 V vor, in Zukunft wollen die Hersteller 
auf 1500 V erhöhen. Die Stromstärke liegt zwi-
schen 8 und 10 A.
Zur Information: 120 V Gleichspannung können 
für einen Menschen tödlich sein. Bei Wechsel-
strom sind es 50 V. 
Kommt es nun zu einem Brand, müssen die 
Feuerwehren die beschriebenen Faktoren in 
Betracht ziehen, nämlich : 

1. Sie wissen nicht bei der Ankunft, ob das Ge-
bäude mit einer Photovoltaikanlage ausgestat-
tet ist. Deshalb empfiehlt man den Hausherren 
einen Hinweis auf das Vorhandensein, in Form 
einer solchen Anlage mittels Aufkleber anzu-
bringen.
Die Photovoltaikanlage wird dann am Wechsel-
richter und an dem Freischalter abgeschaltet. 
Somit ist die Versorgung zum Haus unterbro-
chen.
Hier ist das Problem, das die Module weiter 
Spannung und Strom liefern. Die Panele las-
sen sich nicht abschalten und produzieren 
selbst bei leichtem Lichteinfall (Straßenlampen, 
Scheinwerfer) noch Strom.

2. Brennt ein Dachstuhl, kommt durch das Ge-
wicht der Panels zusätzliches Gewicht aufs Dach 
(10 Kg/ m²), was zu einem schnelleren Einsturz 
der Dachkonstruktion führen kann.

3. Panels dürfen nicht durch die Feuerwehr be-
treten werden.

4. Der Schmelzpunkt der Befestigungsprofile 
liegt im Durchschnitt bei 600° C, was bedeutet, 
dass sich die Module oder Panels lösen werden 
und unkontrolliert herunterfallen können.
Hier muss ein Abstand zum Gebäude durch die 
Feuerwehr eingehalten werden.

5. Durch die Hitze schmelzen die Verbindungs-
kabel der Module und die Drähte liegen frei. Zwi-
schen den beiden Polen + und – können Lichtbö-
gen entstehen, was weitere Teile in Brand setzen 
kann.

6. Bei Elektrobänden müssen von der Feuerwehr 
gewisse Abstände eingehalten werden. Hier sind 
es 5 m und es darf in der Regel nur Sprühstrahl 
und kein Vollstrahl verwendet werden.

7. Versuche haben gezeigt, dass ein Abdunkeln 
der Panels mittels Schaum oder Paste nur eine vo-
rübergehende Lösung ist.
Bisher ist noch keine Ideallösung gefunden wor-
den. Die Einsatzvorgehen werden daher weiter-
entwickelt.
 

Noteinsatzplan der Unternehmen :
Auch die Betriebe können selbst viel für den 
Brandschutz tun. 
Denn auf der einen Seite sind sowohl für die Vor-
beugung als auch im Fall eines Brandes die an-
gemessenen Verhaltensregeln des Personals von 
äußerster Wichtigkeit. Und auf der anderen Seite 
müssen die brandschutztechnischen Vorausset-
zungen den Normen, die ohnehin vom Gesetzge-
ber vorgeschrieben werden, entsprechen.
Das reicht von den Rauchmeldern über einwand-
freie Elektroinstallationen bis zu den feuerfesten 
Türen und Wänden.
Manche Vorkehrungen mag man als Kleinigkeiten 
einstufen, sind aber durchaus ausschlaggebend 
für die Vermeidung von Bränden.

Noteinsatzpläne:
Die kommunalen- und internen Noteinsatzpläne 
(NEP) dienen NICHT dazu, Betriebe auszuschnüf-
feln. Vielmehr enthalten sie wichtige Informatio-
nen, sowohl für die Unternehmen selbst, als auch 
für die Feuerwehren. Denn die Beschäftigten 
sollen wissen was sie zu tun haben, wenn es zu 
einem Schadensfeuer kommt, wie sie reagieren 
und handeln müssen. Die Feuerwehren ihrerseits 
sollten über die jeweiligen Lagepläne verfügen, 
damit sie sich beim Eintreffen am Brandort mög-
lichst schnell ein Bild von der Situation machen 
können, keine unnötige Zeit verlieren, die richti-
gen Entscheidungen treffen und ihren Löschein-
satz in der Folge umso wirksamer durchführen.

Für Informationen bezüglich der Erstellung Ih-
res internen Noteinsatzplanes steht Ihnen die 
Gemeindeverwaltung (Dienst für  Öffentliche 
Arbeiten - Tel. 080/44.00.82) zur Verfügung.
 

Die Pfadfinderinnen und Pfadfinder fahren auf Sommerlager! Eine Mitteilung der Pfadfinderbünde.

Sammlung von landwirtschaftlichem Plastik auf dem Gebiet der Gemeinde Bütgenbach.
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Menge in Kg

Jahr gesammelte
Menge in Kg

1999 7.480
2000 10.340
2001 9.280
2002 10.420
2003 14.720
2004 14.140
2005 15.980
2006 19.980
2007 19.220
2008 22.620
2009 32.020
2010 32.940
2011 25.280
2012 31.820

Hier ein kurzer Überblick zur Statistik der bisher erfolgten Sammlungen:
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Infos zur Offenen Jugendarbeit in Bütgenbach

Die Interkommunale Musikakademie der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft ist mit 
Unterrichtsangeboten in allen ostbelgi-
schen Gemeinden vertreten.
 
So können Kinder ab dem 5. Lebensjahr 
der „Musikalischen Früherziehung“ oder 
dem Ballettunterricht folgen.  Ab dem 8. 
Lebensjahr ist es dann möglich, sich für 
den Zyklus „Musikerziehung“, für Kinder-
theater und zum Instrumentalunterricht 
einzuschreiben.

Auf Initiative der Elternräte aus den Ge-
meinden Büllingen und Bütgenbach.

Spaß, Abwechslung, Spiel mit Freunden 
und Gleichaltrigen in anregender Umge-
bung!

Das RZKB bietet Anreize in verschiede-
nen Bereichen: Kreativität, Begegnung 
und Bewegung.

Die Musikakademie der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft ist jedoch nicht nur eine Jugend-
musikschule. Ihre Angebote richten sich auch 
an Erwachsene, die sich in der Musikausübung 
weiterbilden und perfektionieren möchten.
 
Neben der ausführlichen Grundausbildung in 
Musik und dem Einzelunterricht in fast allen 
klassischen Instrumenten gehören Diktion, De-
klamation, Schauspiel, Ballett, Musikgeschichte 
sowie Chor- bzw. Harmonieorchesterdirektion 
zum Unterrichtsangebot der Musikakademie.

Die Unterweisung ist in Schuljahren geglie-
dert, die von Anfang September bis Ende 
Juni dauern.
Einschreibungen nimmt das Sekretariat der 
Musikakademie unter der Rufnummer 
087 / 74 28 29 ab dem 1. Juni entgegen.  
 
Weitere Infos auch unter 
www.musikakademie.be

8. Die asbesthaltigen Abfälle - Eine Information der A.I.V.E.

9. Informationen der Musikakademie der DG

Worum geht es?
Alle Materialien, die aus Asbestzement, 
Faserzement oder gebundenem Asbest 
zusammengesetzt sind, wie

- Kunstschiefer;
- Wellplatten;
- alte Rohre und Leitungen;
- Verkleidungspaneele.

Diese Werkstoffe wurden bis zum Jahr 
1996 unter anderem durch die Firma 
Eternit® hergestellt.

Entsorgung über die Sammelstelle der Interkommunalen AIVE: 
in spezifischen « doppelwandigen » Säcken im Sammelzentrum der AIVE in ST.VITH.

Die asbesthaltigen Abfälle müssen in spezifi-
sche Säcke verstaut werden (Bigbags: doppel-
wandig, mit Fassungsvermögen nach Bedarf ). 
Diese Säcke werden im Sammelzentrum der 
AIVE in ST.VITH zum Verkauf angeboten; ein-
mal verpackt können die asbesthaltigen Ab-
fälle während der üblichen Öffnungszeiten 
nach entsprechender Wiegung an der Brü-
ckenwaage im Sammelzentrum ST.VITH ab-
gegeben werden.

Empfehlungen
Werkstoffe, die Asbest enthalten, sind gefährliche Abfälle, deren Beseitigung gesetzlichen 
Verpflichtungen unterworfen ist. Die Behandlung der Asbestabfälle in den zu diesem Zweck 
vorgesehenen Säcken darf nur innerhalb der Sammelstelle der Interkommunalen erfolgen.
Die Bigbags mit Asbestabfällen dürfen nicht im Containerpark abgegeben werden.

Rückgewinnung/Verwertung
Zurzeit gibt es kein Verwertungsverfahren für die Abfälle von gebundenem Asbest. Diese 
Abfälle werden unter bestimmten, von der Wallonischen Region festgelegten Bedingungen 
(u.a. die Verpackung in doppelwandigen, hermetisch verschlossenen Säcken) in technischen 
Vergrabungszentren der Klasse II entsorgt.

Kontakt
Ansprechpartner ist der Umweltberater der Inter-
kommunalen AIVE: 

Tel.: 080/44 72 26 – Handynummer: 0496 26 70 45
oder die Sammelstelle in SANKT VITH – Industrie-
zone II - 4780 SANKT VITH  - Tel.: 080 22 63 14 
Öffnungszeiten: 
Montags bis freitags, von 8.00 bis 11.30 Uhr und 
von 13.00 bis 16.30 Uhr, außer freitags: von 8.00 
bis 11.30 und von 13.00 bis 15.30 Uhr

11. Offene Jugendarbeit in der Gemeinde und 
Jugendinformationszentrum im Süden der DG. 

Die Offene Jugendarbeit Bütgenbach 
betreut zurzeit drei Jugendtreffs in den 
Dörfern Elsenborn, Nidrum und Wey-
wertz. Die Angebote der OJA Bütgen-
bach richten sich an alle Jugendlichen 
der Gemeinde ab 13 Jahren. Neben den 
Treffzeiten werden regelmäßig Aktivitä-
ten und Projekte durchgeführt, an denen 
alle jungen Menschen der Gemeinde teil-
nehmen können.
Die Jugendarbeiterinnen sind zu festen 
Zeiten in den verschiedenen Treffs. Ne-
ben der Gestaltung der Öffnungszeiten 
können sie auch bei der Lösung von Pro-
blemen oder als Kummerkasten dienen. 

Auch bei der Umsetzung von  Projekten ste-
hen sie mit Rat und Tat zur Seite.
Das Elsenborner Jugendheim, welches 
gleichzeitig auch das Büro der Jugendarbei-
terinnen beherbergt, ist an die Grundschu-
le Elsenborn angegliedert (Desherenborn 
11). Die Öffnungszeiten sind: montags 15-
18:30Uhr, dienstags 18-21:30Uhr, mittwochs 
17-22Uhr, donnerstags 19-22Uhr und frei-
tags 18-22Uhr.
Der Jugendtreff Nidrum hat seine Räumlich-
keiten im Haus der Begegnung (Talstrasse 
12). Geöffnet ist der Treff montags 18-22Uhr, 
mittwochs 13:30-19:30Uhr und donnerstags 
von 18:30-22:30Uhr und samstags nach Ab-
sprache. 
Der Weywertzer Jugendtreff ist in einer ehe-
maligen Fabrikhalle (Neuer Weg 54) unterge-
bracht. Die Jugendlichen können den Treff 
montags von 19-22Uhr und mittwochs von 
18-21:30Uhr besuchen. 
Jährliche Projekte und Aktivitäten der OJA 
Bütgenbach: X-Ray Infonachmittag, Niukom, 
Weltaidstag, Mädchen AG, Urlaubermarkt, 
Woche der OJA, …

Internetseite: www.oja-buetgenbach.com
Facebook: OJABü OffeneJugendarbeitBütgen-
bach, JTW, Jugendheim Elsenborn, Jt Nidrum, 
OJA Süd
Regelmäßige Artikel im Kurier Journal, im Pi-
cker, Eurojuka sowie Veröffentlichungen im 
Pfarrbrief der Gemeinde. 

Jugendarbeiterinnen der Gemeinde:
Anne Meessen
0479/546 775 
anne.meessen@jugendbuero.be

Wendy Hermann
0472/673 047 
wendy.hermann@jugendbuero.be

Bei uns erhältst du Infos ohne Wenn und 
Aber! Vielleicht hast Du Dich auch schon 
einmal gefragt was und wer das JIZ über-
haupt ist. Vielleicht gehst du jeden Tag an 
uns vorbei oder fragst dich einfach nur, 
was hier für Dich geboten wird.  Hier die 
Antwort auf genau die Frage:
Das JIZ in St. Vith kann dir in vielen Le-
benslagen hilfreiche Unterstützung 
bieten und dir mit Rat und Tat zur Seite 
stehen – natürlich behandeln wir Deine 
Fragen vertraulich und anonym. Wir un-
terstützen und informieren Dich ausführ-
lich in Fragen über:
•	 Jugend-	&	Sozialrecht,
•	 Bildung	&	Beruf,
•	 In-	&	Auslandserfahrungen,
•	 Medien
•	 Sexualität	und
•	 Freizeitgestaltung.	

Unsere Infos sind kostenlos und werden 
regelmäßig aktualisiert. Wer uns besucht, 
bekommt eine Antwort auf seine Frage. 
Die Privatsphäre und die Anonymität des 
Besuchers werden respektiert. 
Alle, die Informationen oder Unterstüt-
zung  benötigen, sind bei uns herzlich 
Willkommen. Und wenn wir die Antwort 
auf Deine Frage nicht kennen, wissen wir, 
wer Dir weiterhelfen kann.

Wir sind aber auch für Lehrer, Jugendleiter, 
Animatoren,….da, d.h. auf Anfrage kommen 
wir in die Schule oder in den Jugendtreff und 
führen Spiele und Animationen zu bestimm-
ten Themen (Facebook, Jugend- und Sozial-
recht, Aufklärung, Aidsprävention,…) durch.
Natürlich sind wir auch über Facebook für 
Dich erreichbar. Auf der Website findest du 
weitere nützliche Infos über uns (Öffnungs-
zeiten, Kooperationen, Partner, Projekte,…).
Falls Du noch Fragen hast oder einfach nur 
mal vorbei schauen willst, komm einfach vor-
bei! Wir freuen uns auf Deinen Besuch!

JIZ 
Jugendinformationszentrum  des Südens 
der DG V.O.G    
Vennbahnstraße 4/5   
4780 St. Vith    
Tel: 080/221 567
jiz@jugendinfo.be
www.jugendinfo.be

Öffnungszeiten: Mo - Fr von 12 bis 18 Uhr
und jeden ersten Samstagvormittag im 
Monat auf Termin

Suchen Sie Jugendliche 
für einen Ferien- oder  
Wochenendjob? 
 
Dann probieren Sie doch mal den kostenlosen 
Vermittlungsservice des JIZ! 
Das JIZ vermittelt kostenlos zwischen Unter-
nehmen und Jugendlichen. Das Einschreibfor-
mular für Unternehmen und Angebote für Ju-
gendliche findet man unter: www.jugendinfo.
be. Sie können Ihre Annonce auch gerne tele-
fonisch aufgeben. 

 

Jugendinfo? Davon habe ich noch nie was gehört…

Basteln, malen, spielen, spazieren, tanzen und 
vieles mehr gehören zum Tagesprogramm.

Die Kinder können der Betreuerin eigene Vor-
schläge für Aktivitäten mitteilen oder lernen ihre 
Zeit zu gestalten.

Die Eltern bezahlen einen einkommensgebunde-
nen Tarif. Dieser umfasst die Mahlzeiten 
(ein 2. Frühstück, eine warme Mittagsmahlzeit, 
einen Nachmittagsimbiss), Getränke, Materialien 
und Aktivitäten.

Teilnehmen kann jeder, der zwischen 3 und 12 
Jahre alt ist. Ihre Kinder werden zwischen 7 Uhr 30 
und 17 Uhr 30, je nach Bedarf der Eltern, betreut. 
Eine vorherige Anmeldung ist Pflicht. 
Bei Interesse oder Fragen melden Sie sich bitte im 
RZKB unter Tel.: 087/55 48 30.

Mit Unterstützung der Gemeinden Büllingen und 
Bütgenbach.

10. NEU!!! Kinderbetreuung des RZKB in den Sommerferien 
vom 12. bis 30. August 2013
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Tourist Info, nicht nur für Feriengäste!

12. Tourismus - Informationen vom „Haus des Gastes“.

Wussten Sie das schon?
In unserer Gegend gibt es 
lauschtouren!
Lassen Sie sich etwas erzählen, fahren 
Sie mit dem Auto von Lauschpunkt zu 
Lauschpunkt und entdecken Sie unsere 
Gemeinde/Gegend auf neue, spannende 
Art.  Die Lauschtouren inszenieren unse-
re Sehenswürdigkeiten als spannendes 
Hörerlebnis mit viel Info, Fantasie und 
Humor. Keine anonymen Sprecher, son-
dern Menschen aus der Region erzählen 
Ihnen Geschichten. So wird Ostbelgien 
zum „Kino für die Ohren“. Hierzu können 
Sie im Tourist-Info einen IPod mit Laut-
sprecher leihen. 
www.eastbelgium.com/audioguide/

Das Tourist-Info empfiehlt sich für:
•	Reservierungen	und	Gutscheine	für	die	 
 Gourmet-Tour;
•	 Wanderungen	mit	einem	diplomierten	 
 Gästeführer durch das Hohe Venn und  
 die Umgebung. 
•	 Mitbringsel;	 vom	 Fingerhut	 bis	 zur	 
 Kaffeetasse: Mitbringsel für Ihre  
 Freunde in der Ferne
•	 Tipps	für	die	Planung	eines	
 kurzweiligen Ausflugs;
•	 Verkauf	von	Angelscheinen;
•	 Wander-	und	Fahrradkarten;
•	 Und	wenn	Sie	am	Sonntagmittag	 
 feststellen, dass Sie die Geburtstags- 
 karte oder das passende kleine  
 Geschenk vergessen haben, dann sind  
 wir für Sie da!

Für die Veranstalter unter Ihnen: auch nach 
Druck und Verteilung der Veranstaltungska-
lender nehmen wir noch gerne Informationen 
entgegen und sorgen für deren Verteilung, 
wir empfehlen uns für den Kartenvorverkauf 
für ihre Veranstaltung.

Schauen Sie doch mal bei uns rein!
TOURIST INFO
Marktplatz 13a - 4750 Bütgenbach 
Tel.: 080/86 47 23 - Fax: 080/86 47 24
info@butgenbach.info
www.butgenbach.info 

Juli und August 
Montags bis samstags von 9 bis 16.30 Uhr
Sonn- und Feiertage von 9.00 bis 15.00 Uhr

September bis Juni
Dienstags bis freitags von 9 bis 16.00 Uhr
Samstags von 9 bis 15.00 Uhr
Sonn- und Feiertage: von 10.00 bis 13.00 Uhr
Montags geschlossen 

Auch Wege brauchen 
Paten 
Wäre eine Wanderwegepatenschaft 
auch etwas für Sie? 

Sie sind ab und an auf Schusters Rappen 
durch unsere Landschaft unterwegs?  Dann 
erfüllen Sie schon alle Bedingungen um eine 
Wanderwegepatenschaft zu übernehmen.  
Mit einer Patenschaft über den Wegabschnitt 
Ihrer Wahl erklären Sie sich bereit, diesen 
zwei bis drei Mal im Jahr mit besonderer 
Aufmerksamkeit abzugehen.  Dabei sollte 
Ihr Augenmerk auf Beschilderung und Be-
gehbarkeit liegen und Mängel und Probleme 
behoben oder notiert und an das Tourist-Info 
weitergeleitet werden.  

Logowettbewerb
Der Dachverband für Tourismus der Gemeinde 
Bütgenbach braucht ein neues Logo.  Hiermit 
bieten wir allen Bürgern der Gemeinde (bis 30 
Jahre), Graphikstudenten  oder in diesem Be-
reich talentierten Personen die Chance, sich 
und ihr Können unter Beweis zu stellen. Der 
Verwaltungsrat des Dachverbands wird die 
besten Ideen auszeichnen. 

Den Gewinnern auf den Plätzen eins bis drei 
winkt eine interessante Belohnung. Einsen-
dung der Entwürfe an das:

TOURIST INFO - Marktplatz 13a 
4750 Bütgenbach
Einsendeschluss: 30.06.2013

13. Gemeinsame 
Kunstausstellungen 
von Künstlern aus 
den Nachbargemeinden 
Bütgenbach, Büllingen 
und Monschau

Die Gemeinde beabsichtigt in Zukunft ge-
meinsame Kunstausstellungen von Künstlern 
aus der Gemeinde Bütgenbach in Zusam-
menarbeit mit den Gemeinden Büllingen und 
Monschau zu organisieren. 
Um unsere Datenbank zu aktualisieren, bitten 
wir alle interessierten Kunstschaffenden, sich 
bei der Gemeindeverwaltung unter der Ruf-
nummer 080/44.00.89 (Frau KOHNENMERGEN 
oder Frau KOHN) zu melden.


